
1. Änderung zur Geschäftsordnung der Gemeindevertre tung  
Niepars               
 
 
 

§ 1 
Sitzung der Gemeindevertretung 

 
(2) Die Ladungsfrist für die ordentliche Sitzung be trägt 10 
    Tage, für Dringlichkeitssitzungen 3 Tage, in Au snahme- 
    fällen auch kürzer. Die Dringlichkeit ist in de r Einla- 
    dung zu begründen.  
 
 
 
 
 
Niepars,                                   Bürgerme isterin 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


